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Agenda

Anmeldung zur Nutzung des KKM
• Möglichkeiten des Zugangs auf das KKM
• Anmeldeverfahren

Rechtliche Rahmenbedingungen
• Implementierte Abrufverfahren nach SächsMeldVO
• Voraussetzungen für die Einrichtung weiterer 

Abrufverfahren

Ausblick
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Zugangsmöglichkeiten
Kommunales Datennetz (KDN)
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Zugangsmöglichkeiten
Infohighway des Landes (IHL)
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Zugangsmöglichkeiten
Internet
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Anmeldeverfahren
Elektronisches Anmeldeformular

Bezug des Formulars über das Internet von 
http://kkm.sakd.de/anmeldung

Angaben zur Behörde, zu den bis zu zwei 
Behördenadministratoren und zum 
Rechnungsempfänger

Auswahl des einzurichtenden Abrufverfahrens
nach SächsMeldVO!

Entscheidung, ob der Zugriff über das Internet 
erforderlich ist!

Unterschrift von Antragsteller und 
Rechnungsempfänger und Dienstsiegel
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Anmeldeverfahren
Ablauf des Anmeldeverfahrens
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Anmeldeverfahren
Zugriff aus dem Internet ohne gültiges Zertifikat



© SAKD StK / JG Dez-08 9

Microsoft Internetexplorer zwingend erforderlich!  

Der Benutzer muss die Installation einer von Microsoft herausgegebenen 
Erweiterung des Browsers akzeptieren (ActiveX Control)!

Zertifikate sind nur 1 Jahr gültig und müssen dann erneuert werden

Beantragung eines digitalen Zertifikates

Anmeldeverfahren
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Anmeldeverfahren
Zugriff aus dem Internet mit gültigen Zertifikat
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Agenda

Anmeldung zur Nutzung des KKM
• Möglichkeiten des Zugriffs auf das KKM
• Anmeldeverfahren

Rechtliche Rahmenbedingungen
• Implementierte Abrufverfahren nach SächsMeldVO
• Voraussetzungen für die Einrichtung weiterer 

Abrufverfahren

Ausblick
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Wann eine Behörde Daten aus dem KKM beziehen darf

1. Es muss sich um einen automatisierten Abruf von 
Meldedaten über Datennetze handeln

2. Der gewünschte Datenabruf muss hinsichtlich Umfang, 
Voraussetzungen, Zweck und Kreis der berechtigten 
Behörden in Abschnitt 5 Unterabschnitt 3 der Sächsischen 
Meldeverordnung eindeutig beschrieben sein
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Verfügbare Abrufverfahren

Gegenwärtig sind in der SächsMeldVO 10 Abrufverfahren 
definiert und im KKM implementiert:

• § 29 – Staatsanwaltschaften
• § 30 – Gerichte
• § 31 – Polizeidienststellen
• § 32 – Ausländerbehörden
• § 33 – Landesamt für Verfassungsschutz
• § 34 – Vermessungsverwaltung
• § 35 – Unfallkasse Sachsen
• § 36 – Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
• § 37 – öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger
• § 38 – Regierungspräsidien

Abrufverfahren nach § 39 SächsMeldVO für alle Behörden des 
Freistaates Sachsen demnächst verfügbar
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Abrufverfahren nach § 39 SächsMeldVO

Zum Datenabruf berechtigt sind alle Behörden des Freistaates und seiner 
Aufsicht unterstehende juristische Personen öffentlichen Rechts

Es gelten die Rahmenbedingungen der einfachen Melderegisterauskunft:
• Angabe von Vor- und Nachname sowie von mindestens 2 weiteren 

Merkmalen
• Eindeutiger Treffer mit den angegebenen Daten ist Voraussetzung für 

die Auskunftserteilung
• Keine Auskunftserteilung bei bestehenden Auskunftssperren nach § 34 

SächsMG und bei Vorliegen eines Widerspruchs gegen die 
Auskunftserteilung über das Internet

• Auskunftserteilung im Umfang der Einfachen Melderegisterauskunft
(Familienname, Vornamen, Doktorgrad, gegenwärtige Anschriften)

Anmeldung bei der SAKD und Einrichtung eines Zugangs zum KKM sind 
erforderlich

Kontrolle der Abrufe durch den Sächsischen Datenschutzbeauftragten



© SAKD StK / JG Dez-08 15

Rechtliche Rahmenbedingungen
Aufnahme neuer Abrufverfahren in die SächsMeldVO

Zuständige Stelle für die Fortschreibung der SächsMeldVO ist 
Referat 25 des Sächsischen Staatsministerium des Innern

Voraussetzungen für die Aufnahme eines neuen 
Abrufverfahrens in die SächsMeldVO:

• Beschreibung des gewünschten neuen Abrufverfahrens
hinsichtlich Datenumfang und Bedingungen für den Abruf

• Benennung der für die Nutzung in Frage kommenden 
Behörden oder Behördengruppen

• Darlegung der Erforderlichkeit dieses Datenabrufs für die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben
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Ausblick
Nächste Schritte

Konsolidierung der Meldedaten

Freigabe des Abrufverfahrens nach § 39 SächsMeldVO für die 
Nutzung

Vollständige Befüllung des KKM nach Abschluss der 
Datenkonsolidierung und Aufnahme des uneingeschränkten 
Wirkbetriebs für Behörden und private Nutzer
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Weitere Informationen: http://kkm.sakd.de

Kontakt:
Jens Gitter, gitter@sakd.de
Sten Kokel, kokel@sakd.de
Telefonhotline 03594 7752-90


